
        
                               

      

 

Rundschreiben 09 / 2010 
 

An alle Lizenzpartner 

Geschäftsleitung 
 

 

Thema:  Abrechnung Mietwagenkosten mit den Gesellschaften  

              der HUK – COBURG 

 

 

Wir freuen uns, Ihnen heute eine einvernehmliche Regelung für die Abrechnung 

der Mietwagenkosten im KH-Schadenfall (Unfallersatz) mit der HUK – COBURG 

zur Verfügung stellen zu können. 

 

Diese Preisempfehlung tritt ab 19.04.2010 in Kraft und ist zunächst gültig bis 

zum 31.12.2010. Eine formelle Vereinbarung wurde nicht geschlossen, die 

Anwendung bezieht sich auf Abrechnungen mit der HUK – COBURG, HUK 24 und 

der Bruderhilfe PAX Familienfürsorge. 

 

Neben den wirtschaftlich sehr attraktiven Mietraten sind insbesondere die 

Zahlungszusage innerhalb von 14 Tagen, die gruppengleiche Zuordnung und die 

Pauschale von 27,-- € netto pro Anmietung hervorzuheben. Diese Vereinbarung 

wird die bisher häufig strittigen Auseinandersetzungen mit der HUK – COBURG 

zumindest deutlich reduzieren. 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten Abrechnungstableau. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer OPEL Rent Autovermietung.  

 

 

 
 

 

Opel Händler Vermiet GmbH 

 

Norderstedt, 18. März 2010 

MS/KS 


